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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Stuttgart in den Bachelorstudiengängen für das gymnasiale Lehramt  mit der 
akademischen Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) (Allgemeiner Teil) 
 
Vom 29. Juli 2019 
 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Nr. 9 und  32 Abs. 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes vom 
01.01.2005 (GBl. 2005, S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.03.2018 (GBl. 85) hat 
der  Senat der Universität Stuttgart am  24. Juli 2019 die nachstehende Zweite Satzung zur 
Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Stuttgart 
in den Bachelorstudiengängen für das gymnasiale Lehramt mit der akademischen 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) vom 17. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung 
Nr. 55/2015), zuletzt geändert durch Satzung vom 11. August 2017 (Amtliche 
Bekanntmachung Nr. 50/2017) beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Stuttgart hat dieser Satzung gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 des 
Landeshochschulgesetzes am  29. Juli 2019, Az. 7831.176-G-02 zugestimmt. 
 
Artikel 1 
 
1. § 6 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„(5) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung keine 
Prüfungen ablegen, es sei denn, dass sie sich zur Ablegung der Prüfung ausdrücklich 
bereit erklären. Die Erklärung ist schriftlich gegenüber dem bzw. der 
Prüfungsausschussvorsitzenden abzugeben und kann jederzeit widerrufen werden. 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Wöchnerinnen bis zum Ablauf von acht Wochen 
nach der Entbindung. Für Mütter nach Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich diese 
Frist auf zwölf Wochen, bei Frühgeburten zusätzlich um den Zeitraum, der nach Satz 1 
nicht in Anspruch genommen werden konnte. Beim Tode des Kindes kann die Mutter auf 
ihr ausdrückliches Verlangen ebenfalls vor Ablauf dieser Fristen wieder Prüfungen 
ablegen, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie kann die Erklärung 
jederzeit gegenüber der bzw. dem Prüfungsausschussvorsitzenden widerrufen. Für einen 
Nachteilsausgleich im Sinne von § 1 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes gilt 
§ 11 Abs. 6 entsprechend.“ 
 

2. § 27 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Die Bearbeitungsfrist für die Bachelorarbeit beträgt 4 Monate. Art und Umfang der 
Aufgabenstellung sind von der Prüferin bzw. vom Prüfer so zu begrenzen, dass sie 6 
ECTS-Credits (bzw. 180 Arbeitsstunden) entspricht und die zur Bearbeitung 
vorgesehene Frist eingehalten werden kann. Die Bearbeitungsfrist kann auf Antrag der 
zu prüfenden Person aus Gründen, die diese nicht zu vertreten hat, vom 
Prüfungsausschuss um insgesamt höchstens einen  Monat verlängert werden.“ 

 
 

Artikel 2 
 
(1) Diese Änderungssatzung tritt zum  01. Oktober 2019 in Kraft. 
 
Stuttgart, den 29. Juli 2019 
 
 
 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel 
(Rektor) 
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